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1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

Rechtssatz

Als Verfolgungshandlungen gegen Wehrdienstverweigerer kommen - im Lichte des Unionsrechts - insbesondere solche

nach Art. 9 Abs. 2 lit b, c und e Statusrichtlinie in Betracht, also etwa eine unverhältnismäßige oder diskriminierende

Strafverfolgung oder Bestrafung des Wehrdienstverweigerers (Art. 9 Abs. 2 lit. c) oder eine Strafverfolgung oder

Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem KonEikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder

Handlungen umfassen würde, die unter den Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln des Art. 12 Abs. 2 fallen (Art.

9 Abs. 2 lit. e); Letzteres betriHt u.a. Fälle, in denen der Militärdienst die Begehung von Kriegsverbrechen umfassen

würde, einschließlich solcher, in denen der Asylwerber nur mittelbar an der Begehung solcher Verbrechen beteiligt

wäre, wenn es bei vernünftiger Betrachtung plausibel erscheint, dass er durch die Ausübung seiner Funktionen eine

für die Vorbereitung oder Durchführung der Verbrechen unerlässliche Unterstützung leisten würde (EuGH 26.2.2015,

C-472/13, Rs. Shepherd). Hätte der WehrpEichtige seinen Militärdienst im Kontext eines allgemeinen Bürgerkriegs
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abzuleisten, der durch die wiederholte und systematische Begehung von Verbrechen oder Handlungen im Sinne von

Art. 12 Abs. 2 Statusrichtlinie durch die Armee unter Einsatz von WehrpEichtigen gekennzeichnet ist, so besteht nach

den Ausführungen des EuGH eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein WehrpEichtiger unabhängig von seinem -

allenfalls noch nicht bekannten - Einsatzgebiet dazu veranlasst sein würde, unmittelbar oder mittelbar an der

Begehung der betreHenden Verbrechen teilzunehmen (EuGH 19.11.2020, C-238/19, Rs. EZ). Selbst die Bejahung von

Verfolgungshandlungen der geschilderten Art erübrigt es nicht, das Bestehen einer Verknüpfung zwischen (zumindest)

einem der in Art. 10 Statusrichtlinie bzw. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Verfolgungsgründe und den

Verfolgungshandlungen individuell zu prüfen.Als Verfolgungshandlungen gegen Wehrdienstverweigerer kommen - im

Lichte des Unionsrechts - insbesondere solche nach Artikel 9, Absatz 2, Litera b, c und e Statusrichtlinie in Betracht,

also etwa eine unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung des

Wehrdienstverweigerers (Artikel 9, Absatz 2, Litera c,) oder eine Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung

des Militärdienstes in einem KonEikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die unter

den Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln des Artikel 12, Absatz 2, fallen (Artikel 9, Absatz 2, Litera e,); Letzteres

betriHt u.a. Fälle, in denen der Militärdienst die Begehung von Kriegsverbrechen umfassen würde, einschließlich

solcher, in denen der Asylwerber nur mittelbar an der Begehung solcher Verbrechen beteiligt wäre, wenn es bei

vernünftiger Betrachtung plausibel erscheint, dass er durch die Ausübung seiner Funktionen eine für die Vorbereitung

oder Durchführung der Verbrechen unerlässliche Unterstützung leisten würde (EuGH 26.2.2015, C-472/13, Rs.

Shepherd). Hätte der WehrpEichtige seinen Militärdienst im Kontext eines allgemeinen Bürgerkriegs abzuleisten, der

durch die wiederholte und systematische Begehung von Verbrechen oder Handlungen im Sinne von Artikel 12, Absatz

2, Statusrichtlinie durch die Armee unter Einsatz von WehrpEichtigen gekennzeichnet ist, so besteht nach den

Ausführungen des EuGH eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein WehrpEichtiger unabhängig von seinem -

allenfalls noch nicht bekannten - Einsatzgebiet dazu veranlasst sein würde, unmittelbar oder mittelbar an der

Begehung der betreHenden Verbrechen teilzunehmen (EuGH 19.11.2020, C-238/19, Rs. EZ). Selbst die Bejahung von

Verfolgungshandlungen der geschilderten Art erübrigt es nicht, das Bestehen einer Verknüpfung zwischen (zumindest)

einem der in Artikel 10, Statusrichtlinie bzw. Artikel eins, Abschnitt A ZiHer 2, GFK genannten Verfolgungsgründe und

den Verfolgungshandlungen individuell zu prüfen.
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